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§ 43 BO für Wien Sonstige
Enteignungen
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Unbebaute oder nicht entsprechend bebaute Liegenschaften können enteignet werden, wenn dadurch die

bauordnungsgemäße Bebauung dieser Liegenschaften erreicht wird und dies aus städtebaulichen Rücksichten,

wozu auch solche auf das Stadtbild gehören, erforderlich ist.

2. (2)Als nicht entsprechend bebaut gelten Liegenschaften, wenn das darauf befindlichen Bauwerk den im

Bebauungsplan festgesetzten Widmungen oder der Bauweise nicht entsprechen oder von der nach diesem

Gesetz und dem Bebauungsplan zulässigen Gebäudehöhe wesentlich abweichen.

3. (3)Die Enteignung ist aus städtebaulichen Rücksichten erforderlich, wenn an der ehesten Verwirklichung des

Bebauungsplanes infolge der örtlichen Lage der Liegenschaft und der mit ihrer Bebauung verbundenen

Verbesserung der Stadtstruktur ein besonderes öffentliches Interesse besteht.

4. (4)In den als Wohngebiet gewidmeten Gebieten der Bauklassen I und II und im Gartensiedlungsgebiet ist die

Enteignung unzulässig.

5. (5)Die Enteignung ist nur zulässig, wenn der Eigentümer der zu enteignenden Liegenschaft trotz Aufforderung der

Baubehörde nicht binnen einem Jahr, vom Tag der Zustellung der Aufforderung gerechnet, ein den Vorschriften

dieser Bauordnung und den Bestimmungen des Bebauungsplanes entsprechendes Bauvorhaben für diese

Liegenschaft bei der Behörde einreicht, nicht binnen einem Jahr ab Zulässigkeit der Bauführung mit dem Bau

beginnt und diesen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vollendet. Diese Fristen sind zu verlängern, wenn

nachgewiesen wird, daß deren Einhaltung wichtige Gründe entgegenstehen; ein solcher Grund liegt insbesondere

dann vor, wenn das Bauvorhaben ganz oder zum Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll, die

gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung dieser Mittel gegeben sind und die erforderlichen Eigenmittel

zur Verfügung stehen.
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